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Auf Grund des § 9 Absatz 3 Satz 1 des Wohnraumförderungsge-
setzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch 
Artikel 42 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) 
geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
§ 1 Absatz 3 der Verordnung über die Abweichung von den Ein-

kommensgrenzen des § 9 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgeset-
zes vom 10. März 2020 (GVBl. S. 306), die durch Verordnung vom 
11. August 2020 (GVBl. S. 682, 882) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In Nummer 4 wird nach der Angabe „(ABl. S. 8384)“ das Wort 

„oder“ angefügt.
2. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2022 vom 
23. August 2022 (ABl. S. 2633) mit öffentlichen Baudarle-
hen für Neubauten zur Schaffung oder Erhaltung sozial sta-
biler Bewohnerstrukturen, bei Aufstockungen und Dachaus-
bauten oder Nutzungsänderung“.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 2022

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y

Regierende Bürgermeisterin

Andreas  G e i s e l

Senator für Stadtentwicklung 
und Wohnen

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Abweichung von den Einkommensgrenzen 

des § 9 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes
Vom 6. Dezember 2022
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3. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Kardiotechnikerinnen und 
Kardiotechniker,

4. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten,

5. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Logopädinnen und Logopä-
den,

6. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Masseurinnen und Masseure 
und medizinische Bademeisterinnen und Bademeister,

7. Staatlich anerkannte Lehrkraft für technische Assistentinnen 
und Assistenten in der Medizin, Fachrichtung Funktionsdiag-
nostik,

8. Staatlich anerkannte Lehrkraft für technische Assistentinnen 
und Assistenten in der Medizin, Fachrichtung Labor,

9. Staatlich anerkannte Lehrkraft für technische Assistentinnen 
und Assistenten in der Medizin, Fachrichtung Radiologie,

10. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Orthoptistinnen und Orthop-
tisten,

11. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Rettungsassistentinnen und 
Rettungsassistenten,

12. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Podologinnen und Podolo-
gen,

13. Staatlich anerkannte Lehrkraft für pharmazeutischtechnische 
Assistentinnen und Assistenten,

14. Staatlich anerkannte Lehrkraft für medizinische Sektions- und 
Präparationsassistentinnen und Sektions- und Präparationsassis-
tenten,

15. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Dezember 2022

Ulrike  G o t e
Senatsverwaltung für Wissenschaft, 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Auf Grund des § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Weiterbildungsgeset-
zes vom 3. Juli 1995 (GVBl. S. 401), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pfle-
ge und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung  

für die Heranbildung von Medizinalfachpersonen  
für leitende Funktionen

§ 19 Absatz 2 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Heranbildung von Medizinalfachpersonen für leitende Funktio-
nen vom 18. März 1997 (GVBl. S. 109), die zuletzt durch Artikel 31 
der Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch ein Komma er-

setzt.
2. Die folgenden Nummern 15 und 16 werden angefügt:

„15.  Staatlich anerkannte Operationstechnische Assistentin für 
leitende Funktionen,

  Staatlich anerkannter Operationstechnischer Assistent für 
leitende Funktionen,

16.  Staatlich anerkannte Anästhesietechnische Assistentin für 
leitende Funktionen,

  Staatlich anerkannter Anästhesietechnischer Assistent für 
leitende Funktionen.“

Artikel 2 
Änderung der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Heranbildung von Lehrkräften in Medizinalfachberufen
§ 21 Absatz 2 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für 

die Heranbildung von Lehrkräften in Medizinalfachberufen vom  
18. März 1997 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Artikel 32 der Ver-
ordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Entsprechend dem zugrunde liegenden ausgeübten Medizi-
nalfachberuf dürfen folgende Weiterbildungsbezeichnungen geführt 
werden:
1. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Ergotherapeutinnen und Er-

gotherapeuten,
2. Staatlich anerkannte Lehrkraft für Diätassistentinnen und Diät-

assistenten,

Verordnung
zur Änderung von Weiterbildungs- und Prüfungsverordnungen für Medizinalfachberufe

Vom 11. Dezember 2022
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§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs 
beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden 
die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen 
oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in 
Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. Dezember 2022

Bezirksamt Charlottenburg - Wilmersdorf von Berlin

K.  B a u c h 
Bezirksbürgermeisterin

S c h m i t z - G r e t h l e i n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), das zuletzt durch Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBl. S.  
578) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan IX-149-1 vom 18. Februar 2013 mit den 

Deckblättern vom 28. April 2015, vom 7. Januar 2019, vom 24. Fe-
bruar 2020, vom 4. Dezember 2020 und vom 6. Dezember 2021 für 
das Grundstück Kissinger Straße 1-2 / Berkaer Straße 12 im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf, wird festge-
setzt. Er ersetzt teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung 
des Bebauungsplans IX-149 im Bezirk Charlottenburg-Wilmers-
dorf, Ortsteil Schmargendorf, vom 10. Januar 1984 festgesetzten 
Bebauungsplan IX-149.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg – Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Ab-
zeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich 
Bauaufsicht während der Dienststunden kostenfrei eingesehen wer-
den.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuches) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuches) 
wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans IX-149-1 

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf
Vom 13. Dezember 2022
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 578) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Neukölln von 
Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan XIV-132-1 vom 28. April 2021 mit Deckblatt 

vom 21. Oktober 2022 für die Grundstücke Juchaczweg 21, Zadek-
straße 45, 46 sowie für einen Abschnitt des Juchaczweges im Bezirk 
Neukölln, Ortsteil Buckow, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-132 vom 
28. November 1974 (GVBl. S. 2819) außer Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 2022

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister 

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-132-1 

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow
Vom 15. Dezember 2022
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1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Ver-
letzungen oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs 
und die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 2022

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zu-
letzt durch Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBl. S. 578) geändert 
worden ist, verordnet das Bezirksamt Neukölln von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-52bba vom 30. Mai 2022 mit Deckblatt 

vom 10. August 2022 für die Grundstücke Gockelweg 18 und 19 im 
Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-52bba 

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow
Vom 15. Dezember 2022
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Bekanntmachung
über die Anpassung von Leistungen an Fraktionen nach dem 

Fraktionsgesetz

Gemäß § 8 Absatz 3 Satz 5 des Gesetzes über die Rechtsstellung 
der Fraktionen des Abgeordnetenhauses von Berlin (Fraktionsgesetz 
– FraktG) vom 8. Dezember 1993 (GVBl. S. 591), das zuletzt durch 
Gesetz vom 2. November 2022 (GVBl. S. 586) geändert worden ist, 
wird Folgendes bekannt gegeben:
– Ab dem 1. Januar 2023 beträgt der Grundbetrag nach § 8 

Abs. 1 FraktG monatlich 57.809 Euro.
– Ab dem 1. Januar 2023 beträgt der Pro-Kopf-Betrag nach § 8 

Abs. 1 FraktG monatlich 4.869 Euro.
– Ab dem 1. Januar 2023 beträgt der Oppositionszuschlag nach 

§ 8 Abs. 1 FraktG monatlich 27.396 Euro.

Berlin, den 15. Dezember 2022

Der Präsident 
des Abgeordnetenhauses von Berlin

Dennis  B u c h n e r
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